
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1997/12/11 97/20/0643
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.12.1997

Index

10/07 Verwaltungsgerichtshof

25/02 Strafvollzug

Norm

StVG §99a;

VwGG §34 Abs1;

Hinweis auf Stammrechtssatz
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Stammrechtssatz

Eine erst nach dem Zeitraum, für den der Ausgang gemäß § 99a StVG konkret beantragt wurde, gegen den den

Ausgang verweigernden Bescheid erhobene Beschwerde ist zurückzuweisen, da auch im Falle der Aufhebung des

Bescheides der beantragte Ausgang infolge zeitlicher Überholung nicht mehr realisiert werden könnte und dem

angefochtenen Bescheid auch keine Wirkung für künftige Fälle vergleichbarer Anträge zukommt.
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